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hat die 11. Zivilkammer des Landgerichts Essen

auf die mindliche Verhandlung vom 25. April 2002
durch den Richter am Landgericht SUR-Emden
als Einzelrichter

fiar R e ¢ h t erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.
Die Klégérin tragt die Kosten des Rechtsstreits.

'Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 2.000,00 €
~ vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Die Klagerin ist Inhaberin der ath6 11.1991 elngetragenen Marke
(C
*. thr Geschaftsbé’téeb sind der Vertrieb von Abschirmtransport-

und Lagerbehéltenfir radioaktive Gegensténde sowie Planung, Errichtung,

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fiir Rechtsinformatik und Infofmationsrecht - http://www.jurpc.de

der Erwerb und Betrieb von Einrichtungen zur Entsorgung von Kernkraftan-

lagen. Die Beklagte ist Inhaberin der Internet—Domain(_‘. nter die- X
ser Domain betreibt sie eine Homepage, deren Inhalt im Wesentlichen in

Beitragen besteht, die sich gegen die friedliche Nutzung der Kernenergie und

den Transport von abgebrannten Brennelementen mittels Siiilboehaltern

richten. Sie nutzt die Homepage ausschlieRlich zu politischen Zwecken.

Die Klagerin verlangt Freigabe der Domain m)zu ihren Gunsten ge- N
gentber der S - |
Die Kl&gerin behauptet, die Marke _}werde von der weit berwie- X

genden Mehrheit der Bevbl'kerung mit dem Transport und Lagerbehélter der
Klagerin identifiziert.

Die Kl&agerin beantragt dementsprechend,

die Beklagte zu verurteilen, die Domain ”)gegenﬂber der X
R (. <
geben ‘

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass der Name _)lm Bewusstsein der Of- X

fentlichkeit weniger als Produktname fur die von der Klagerin vertriebenen
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Brennelementebehalter existiere als vielmehr als ein Synonym firr die politi-

sche Auseinandersetzung um den Sinn und Unsinn von Atomtransporten.

Wegen des weiteren Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsét-

ze und den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde:

Die Klage ist unbegriindet.

Die Klagerin hat gegentber der Beklagten keinen Anspruch auf Freigabe der

Internet-Domainb}

Ein Anspruch ergibt sich nicht unmittelbar aus §§ 14, 15 Markengesetz, da
0

die Domain ,, 1-'von der Beklagten unstreitig nicht im geschéftlichen

Verkehr genutzt wird. Ebenso wenig sttieﬁ?gm Anspruch unter dem Gesichts-
punkt des Namensschutzes gem. § 12 BGB. Die Marke .)lst nicht
Bestandteil des Namens der Klagerin. Selbst wenn die in Betraéat kommen-
den Kunden der Klagerin die Marke gleichsam als personale Individualisie-
rung der Klagerin sehen wiirden, unterldge sie deshalb nicht schon dem |

Namensschutz nach § 12 BGB.

[n Betracht kdame alleinZn?’Anspruch aus § 823 BGB unter dem Gesichts-
punkt des Eingriffs in den eingerichteten und ausgetibten Gewerbebetrieb
der Klagerin. '

Uber den hier nicht elnschlaglgen Schutz nach §§ 14, 15 Markengesetz hin-
aus gewahrt § 823 BGB geschutzten Marken, die als so genannte bertihmte

Kennzeichen anzusehen sind, einen Anspruch’der sie gegen die Gefahr ei-
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ner Verwésserung der Kennzeichnungskraft und Werbewirkung der be-
rl'Jhnﬁten Marke schiitzt (vgl. OLG Hamburg NJW-RR 98, 552). Eine solche
Verwasserung ist auch bei Verwendung im politischen Meinungskampf und
nicht nur bei Verwendung im geschaftlichen Verkehr zu befiirchten und da-
her tber § 823 BGB abw.q k¢.bar.

Im vorliegenden Fall kann jedoCh von einer berilhmten Marke, die ohne
weiteres mit der Klagerin iz;Zusammenhang gebracht wird, nicht gespro-
chen werden. In dem vom Oberlandesgericht Hamburg entschiedenen Fall
ging es um den als Marke geschiitzten Werbeslogan der Firma ESSO ,Pack
den Tiger in den Tank". Mit diesem aufgrund des lange Jahre wehrenden
Gebrauchs von jedem Biirger unmittelbar mit dem Benzin der Firma ESSO in
Verbindung gebrachten Werbeslogan kann die Marke—)um die es
hier geht, nicht verglichen werden. Anders als die von der Klagerin vorgetra-
genen Beispielsfalle: Inter-City und T-Aktie, die ohne weiteres sofort mit der
Deutschen B/ahn AG\ bzw. der Telekom in Verbindung gebracht werden, ist
die Marke P,-iZwar zu einem Synonym fiir Brennelementebehilter
geworden, nicht aber zu einem Synonym oder Kennzeichen der Klagerin.
Dies behauptet auch die Klégerin selbst nicht. Sie verweist lediglich darauf,
dass das Kennzeicher*), hinweist auf das Produkt der Klagerin als
solches. ’

Auf die vorstehend dargesteliten, die Entscheidung tragenden Gesichts-
punkte wurden die Parteien in der miindlichen Verhandlung vom 25.04.2002
ausdracklich hingewiesen. Ergéanzende Stellungnahme oder Schriftsatzfrist

wurde nicht beantragt.
. Die Klage war daher abzuweisen.

Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91, 709 ZPO.
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AZ: 11 O 96/02 | Verkiindet '05.2002
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Y als Urkundsbeamter
U« c§> / der Geschaftsstelle
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LANDGERICHT ESSEN

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Rechtsstreit

.
—.
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hat die 11. Zivilkammer des Landgerichts Essen

auf die mindliche Verhandlung vom 25. April 2002
durch den Richter am Landgericht SUR-Emden
als Einzelrichter

fiar R e ¢ h t erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.
Die Klégérin tragt die Kosten des Rechtsstreits.

'Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 2.000,00 €
~ vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand:

Die Klagerin ist Inhaberin der ath6 11.1991 elngetragenen Marke
(C
*. thr Geschaftsbé’téeb sind der Vertrieb von Abschirmtransport-

und Lagerbehéltenfir radioaktive Gegensténde sowie Planung, Errichtung,
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der Erwerb und Betrieb von Einrichtungen zur Entsorgung von Kernkraftan-

lagen. Die Beklagte ist Inhaberin der Internet—Domain(_‘. nter die- X
ser Domain betreibt sie eine Homepage, deren Inhalt im Wesentlichen in

Beitragen besteht, die sich gegen die friedliche Nutzung der Kernenergie und

den Transport von abgebrannten Brennelementen mittels Siiilboehaltern

richten. Sie nutzt die Homepage ausschlieRlich zu politischen Zwecken.

Die Klagerin verlangt Freigabe der Domain m)zu ihren Gunsten ge- N
gentber der S - |
Die Kl&gerin behauptet, die Marke _}werde von der weit berwie- X

genden Mehrheit der Bevbl'kerung mit dem Transport und Lagerbehélter der
Klagerin identifiziert.

Die Kl&agerin beantragt dementsprechend,

die Beklagte zu verurteilen, die Domain ”)gegenﬂber der X
R (. <
geben ‘

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass der Name _)lm Bewusstsein der Of- X

fentlichkeit weniger als Produktname fur die von der Klagerin vertriebenen
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Brennelementebehalter existiere als vielmehr als ein Synonym firr die politi-

sche Auseinandersetzung um den Sinn und Unsinn von Atomtransporten.

Wegen des weiteren Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsét-

ze und den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde:

Die Klage ist unbegriindet.

Die Klagerin hat gegentber der Beklagten keinen Anspruch auf Freigabe der

Internet-Domainb}

Ein Anspruch ergibt sich nicht unmittelbar aus §§ 14, 15 Markengesetz, da
0

die Domain ,, 1-'von der Beklagten unstreitig nicht im geschéftlichen

Verkehr genutzt wird. Ebenso wenig sttieﬁ?gm Anspruch unter dem Gesichts-
punkt des Namensschutzes gem. § 12 BGB. Die Marke .)lst nicht
Bestandteil des Namens der Klagerin. Selbst wenn die in Betraéat kommen-
den Kunden der Klagerin die Marke gleichsam als personale Individualisie-
rung der Klagerin sehen wiirden, unterldge sie deshalb nicht schon dem |

Namensschutz nach § 12 BGB.

[n Betracht kdame alleinZn?’Anspruch aus § 823 BGB unter dem Gesichts-
punkt des Eingriffs in den eingerichteten und ausgetibten Gewerbebetrieb
der Klagerin. '

Uber den hier nicht elnschlaglgen Schutz nach §§ 14, 15 Markengesetz hin-
aus gewahrt § 823 BGB geschutzten Marken, die als so genannte bertihmte

Kennzeichen anzusehen sind, einen Anspruch’der sie gegen die Gefahr ei-
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ner Verwésserung der Kennzeichnungskraft und Werbewirkung der be-
rl'Jhnﬁten Marke schiitzt (vgl. OLG Hamburg NJW-RR 98, 552). Eine solche
Verwasserung ist auch bei Verwendung im politischen Meinungskampf und
nicht nur bei Verwendung im geschaftlichen Verkehr zu befiirchten und da-
her tber § 823 BGB abw.q k¢.bar.

Im vorliegenden Fall kann jedoCh von einer berilhmten Marke, die ohne
weiteres mit der Klagerin iz;Zusammenhang gebracht wird, nicht gespro-
chen werden. In dem vom Oberlandesgericht Hamburg entschiedenen Fall
ging es um den als Marke geschiitzten Werbeslogan der Firma ESSO ,Pack
den Tiger in den Tank". Mit diesem aufgrund des lange Jahre wehrenden
Gebrauchs von jedem Biirger unmittelbar mit dem Benzin der Firma ESSO in
Verbindung gebrachten Werbeslogan kann die Marke—)um die es
hier geht, nicht verglichen werden. Anders als die von der Klagerin vorgetra-
genen Beispielsfalle: Inter-City und T-Aktie, die ohne weiteres sofort mit der
Deutschen B/ahn AG\ bzw. der Telekom in Verbindung gebracht werden, ist
die Marke P,-iZwar zu einem Synonym fiir Brennelementebehilter
geworden, nicht aber zu einem Synonym oder Kennzeichen der Klagerin.
Dies behauptet auch die Klégerin selbst nicht. Sie verweist lediglich darauf,
dass das Kennzeicher*), hinweist auf das Produkt der Klagerin als
solches. ’

Auf die vorstehend dargesteliten, die Entscheidung tragenden Gesichts-
punkte wurden die Parteien in der miindlichen Verhandlung vom 25.04.2002
ausdracklich hingewiesen. Ergéanzende Stellungnahme oder Schriftsatzfrist

wurde nicht beantragt.
. Die Klage war daher abzuweisen.

Die prozessualen Nebenentscheidungen folgen aus §§ 91, 709 ZPO.
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